
Kirchliche Kleidung
Partikularnorm der DBK zum 1. Januar 1996

in: KA 138 (1995) 127, Nr. 158

Der Geistliche muss in der Öffentlichkeit durch seine Kleidung eindeutig als solcher
erkennbar sein. Von dieser Bestimmung sind die Ständigen Diakone mit Zivilberuf
ausgenommen. Als kirchliche Kleidung gelten Oratorianerkragen oder römisches Kollar,
in begründeten Ausnahmefällen dunkler Anzug mit Kreuz.
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